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PROTOKOLL-AUSZUG 
 

 

Stadtrat, 06. Sitzung, Beschluss-Nr. 49 vom 02. Juli 2015 

 

 

Neufeldschulhaus; bedarfsgerechte Anpassungen und baulicher Unterhalt 

Erweiterung Tagesschule und Umstrukturierung Schulleitungs-, Lehrer-/ Lehrerinnenarbeits- / 

Aufenthalts- und Administrationsbereich, Bereitstellen von Gruppenräumen, bauliche 

Unterhaltsmassnahmen 

 

 

Bericht des Gemeinderates Nr. 18/2015 

 

Stadtratsbeschluss: 

 

Der Stadtrat von Thun, gestützt auf Artikel 40 Buchstabe a Stadtverfassung und nach Kenntnisnahme 

vom gemeinderätlichen Bericht vom 5. Juni 2015, beschliesst einstimmig: 

 

1. Genehmigung des Ausführungsprojektes gemäss Beilage „Bericht zu Kostenvoranschlag, 

Ausführungskredit, Schulanlage Neufeld, Talackerstrasse 64, 3604 Thun, Tagesschule und 

Umstrukturierungen, Amt für Stadtliegenschaften, 27. April 2015“. 

2. Bewilligung eines Verpflichtungskredites von CHF 940‘000 als neue Ausgabe zu Lasten der 

Investitionsrechnung, Verpflichtungskredit Nr. 503/3316.021.0 (Bilanzkonto Nr. 1143.20.01) für die 

Ausführung des Projektes „Neufeldschulhaus bedarfsgerechte Anpassungen und baulicher 

Unterhalt“. 

3. Kenntnisnahme: Gebundene Ausgabe von CHF 1‘410‘000 zu Lasten der Erfolgsrechnung 2016 ff. 

(Baulicher Unterhalt Verwaltungsvermögen) für die Ausführung des Projektes „Neufeldschulhaus 

bedarfsgerechte Anpassungen und baulicher Unterhalt“. Davon sind bereits CHF 40‘000 zulasten 

der Laufenden Rechnung 2015 bewilligt. 

4. Der Gemeinderat wird mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. 

 

 

Geht an 

 

zum Vollzug: Amt für Stadtliegenschaften 

 

zur Kenntnis: Gemeinderatsmitglieder, Finanzinspektorat, Stadtschreiber, Vizestadtschreiber, 

Informationsbeauftragter, Stadtkanzlei, Finanzverwaltung, Stadtbuchhaltung, Amt für 

Bildung und Sport 

 

Thun, 03. Juli 2015 / hä 

 

 

Der Stadtratssekretär 

 

 

Remo Berlinger 

 

Vorakten an: Amt für Stadtliegenschaften 


